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109 der Beilagen XXVII. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, BGBl. I Nr. 191/2013, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 46/2019, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Abs. 1 Z 4 wird folgender Satzteil angefügt: 
„sowie die Vertretung in Angelegenheiten des COVID-19-Förderungsprüfungsgesetzes (CFPG), BGBl. I 
Nr. 44/2020,“ 

1a. Im § 28 Abs. 4 wird das Wort „wiederrufen“ durch das Wort „widerrufen“ ersetzt. 

2. § 39 Abs. 4 Z 1 lautet: 
 „1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terroris-
musfinanzierung; zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG und der Richtlinie 2006/70/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2018/843 ABl. Nr. L 156 vom 19.06.2018 S. 43 (im Folgenden: Geldwäsche-RL), und den damit 
im Zusammenhang erlassenen Umsetzungsmaßnahmen bestehen oder“ 

3. § 43 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes setzen für den Bereich der Bilanzbuchhaltungsberufe die 

Geldwäsche-RL um.“ 

4. § 43 Abs. 2 Z 2 lit. c lautet: 
 „c) alle Straftaten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr belegt werden können, jedoch 

in die Zuständigkeit der Gerichte fallende Finanzvergehen im Zusammenhang mit direkten 
und indirekten Steuern nach österreichischem Recht nur nach der Maßgabe, dass eine solche 
Freiheitsstrafe nach den §§ 33, 35 und 37 FinStrG bei Begehung als Mitglied einer Bande oder 
unter Gewaltanwendung (§38a FinStrG) verhängt werden kann, sowie Finanzvergehen nach 
§§ 39 und 40 FinStrG.“ 

5. In § 43 Abs. 2 Z 17 wird das Wort „und“ am Ende durch einen Beistrich ersetzt und § 43 Abs. 2 Z 18 
lautet: 
 „18. „wirtschaftlicher Eigentümer“ 
 a) einen wirtschaftlichen Eigentümer in sinngemäßer Anwendung des § 2 des Wirtschaftliche 

Eigentümer Registergesetzes (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, mit der Maßgabe, dass unter 
Rechtsträgern auch ausländische Gesellschaften, sonstige juristische Personen sowie Trusts 
und trustähnliche Vereinbarungen, die den in § 1 Abs. 2 WiEReG genannten vergleichbar sind 
und dass § 2 Z 1 WiEReG 

 aa) auf börsennotierte Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, sowie 

 bb) auf börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, die Offenlegungsanforderungen unter-
liegen, die dem Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind, 
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nicht anzuwenden ist, und 
 b) eine natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird, und“ 

6. Dem § 43 Abs. 2 wird folgende Z 19 angefügt: 
 „19. „virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder 

öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich 
festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder 
von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert 
wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann.“ 

7. Im § 44 Abs. 2 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ ersetzt. 

8. Im § 46 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „umfassen die Sorgfaltspflichten“ die Wortfolge „des 
Berufsberechtigten“ eingefügt. 

9. Im § 46 Z 1 wird der Beistrich am Ende des dritten Satzes durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz 
angefügt: 
„Die Behörde hat durch Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen die elektronische Identi-
tätsfeststellung (Online-Identifikation) möglich ist. In dieser Verordnung sind insbesondere Anforderun-
gen an die Datensicherheit, Fälschungssicherheit und an jene Personen, die die Online-Identifikation 
durchführen sowie Sicherungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Missbrauch, festzulegen,“ 

10. Im § 46 Z 2 wird der Beistrich am Ende des zweiten Satzes durch einen Punkt ersetzt und es wird 
Folgendes angefügt: 
„Ist der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der Führungsebene im Sinne des § 2 
Abs. 1 lit. b WiEReG, sind zudem Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen und über etwaige 
während des Überprüfungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu führen. Eine angemessene Maß-
nahme ist die Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer nach Maßgabe des § 11 WiEReG,“ 

11. § 47 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern sind nicht nur auf alle neuen Auftraggeber, 

sondern zu geeigneter Zeit, auch auf die bestehenden Auftraggeber auf risikobasierter Grundlage anzu-
wenden. Die Sorgfaltspflichten sind umgehend zu erfüllen, wenn sich bei einem Auftraggeber maßgebli-
che Umstände ändern oder wenn der Berufsberechtigte rechtlich verpflichtet ist, den Auftraggeber im 
Laufe des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige Informationen über den 
oder die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen.“ 

12. Dem § 47 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit einem Rechtsträger gemäß § 1 WiEReG haben 

die Berufsberechtigten einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 9 oder 
§ 10 WiEReG als Nachweis der Registrierung der wirtschaftlichen Eigentümer einzuholen. Zu Beginn 
einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer Gesellschaft, einem Trust, einer Stiftung, einer mit einer Stif-
tung vergleichbaren juristischen Person oder mit einer trustähnlichen Rechtsvereinbarung mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland, die mit einem Rechtsträger im Sinne des § 1 WiE-
ReG vergleichbar sind, haben die Berufsberechtigten einen Nachweis der Registrierung oder einen Aus-
zug einzuholen, sofern dessen wirtschaftliche Eigentümer in einem den Anforderungen der Art. 30 oder 
31 der Geldwäsche-RL entsprechendem Register registriert werden müssen und es den Berufsberechtig-
ten nach dem Recht des betreffenden anderen Mitgliedstaats oder des Drittlandes möglich ist, einen sol-
chen Nachweis zu erhalten.“ 

13. § 50 lautet: 
„§ 50. (1) In folgenden Fällen müssen die Berufsberechtigten verstärkte Sorgfaltspflichten zur an-

gemessenen Steuerung und Minderung der Risiken anwenden: 
 1. Bei allen komplexen oder ungewöhnlich großen Transaktionen oder ungewöhnlichen Transakti-

onsmustern oder Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen 
Zweck, 

 2. bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko gemäß der 
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, ABl. Nr. L 254 vom 20.9.2016 S. 1, beteiligt sind, 

 3. in allen von der Behörde gemäß Abs. 4 festgelegten Fällen, 
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 4. bei Transaktionen mit oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen, ihren Fami-
lienangehörigen und politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehenden Personen, 
und 

 5. in anderen Fällen mit höheren Risiken, die der Berufsberechtigte ermittelt hat. 
(2) Die in Abs. 1 genannten Fälle sind jedenfalls einer verstärkten Überprüfung zu unterziehen. Bei 

komplexen oder ungewöhnlich großen Transaktionen sind insbesondere Hintergrund und Zweck mit 
angemessenen Mitteln zu erforschen. 

(3) Bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen gemäß Abs. 1 Z 4 sind angemessene Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Herkunft des Vermögens oder der im Rahmen der Transaktion verwendeten finanzi-
ellen Mittel zu bestimmen und die Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu 
unterziehen. Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem öffentlichen Amt in einem Mit-
gliedstaat oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisati-
on betraut, so haben die Berufsberechtigten für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin 
ausgehende Risiko zu berücksichtigen und so lange angemessene und risikobasierte Maßnahmen zu tref-
fen, bis davon auszugehen ist, dass von dieser Person kein Risiko mehr ausgeht, das spezifisch für poli-
tisch exponierte Personen ist. 

(4) Die Behörde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde Bereiche festlegen, die aufgrund des 
eingeschränkten Tätigkeitsumfangs und des damit verbundenen Risikos ebenfalls als Tätigkeiten mit 
einem höheren Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung anzusehen sind. Dabei sind Leitli-
nien gemäß Art. 18 Abs. 4 der Geldwäsche-RL zu beachten. Die Behörde hat im Rahmen der Ausübungs-
richtlinie gemäß § 34 auf Grundlage folgender Risikoarten mögliche Faktoren für ein potenziell höheres 
Risiko festzulegen: 
 1. Faktoren bezüglich des Auftraggeberrisikos, 
 2. Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos und 
 3. Faktoren bezüglich des geografischen Risikos. 

(5) Auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen gemäß Abs. 1 Z 2 sind folgende verstärkte Sorg-
faltsmaßnahmen gegenüber dem Auftraggeber anzuwenden: 
 1. Einholung zusätzlicher Informationen über den Auftraggeber und die wirtschaftlichen Eigentü-

mer, 
 2. Einholung zusätzlicher Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung, 
 3. Einholung von Informationen über die Herkunft der Gelder und die Herkunft des Vermögens des 

Auftraggebers und der wirtschaftlichen Eigentümer, 
 4. Einholung von Informationen über die Gründe für die geplanten oder durchgeführten Transaktio-

nen, 
 5. Einholung der Zustimmung ihrer Führungsebene zur Schaffung oder Weiterführung der Ge-

schäftsbeziehung und 
 6. verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung durch eine weitere Erhöhung 

der Häufigkeit und der Intervalle der Kontrollen und durch die zusätzliche Auswahl von Transak-
tionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedürfen. 

(6) Die Behörde hat in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Transaktionen gemäß Abs. 1 Z 2 in ih-
rer Funktion als Aufsichtsbehörde zusätzliche Maßnahmen im Sinne des Art. 18a Abs. 2 der Geldwäsche-
RL durch Verordnung festzulegen. Sie hat dabei einschlägige Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte 
internationaler Organisationen oder von Einrichtungen für die Festlegung von Standards mit Kompeten-
zen im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
hinsichtlich der von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken zu berücksichtigen und die Europäische 
Kommission vor dem Erlass oder der Anwendung zu unterrichten. 

(7) Bei Zweigstellen und bei mehrheitlich im Besitz des Berufsberechtigten befindlichen Tochterun-
ternehmen, die ihren Standort in Drittländern mit hohem Risiko haben, müssen bei Geschäftsbeziehungen 
und Transaktionen gemäß Abs. 1 Z 2 nicht automatisch verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftrag-
gebern angewandt werden, wenn sich diese Zweigstellen oder Tochterunternehmen uneingeschränkt an 
die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß § 52d halten und diese Fälle nach ei-
nem risikobasierten Ansatz gehandhabt werden.“ 

14. § 52 lautet: 
„§ 52. (1) Hinsichtlich der in § 46 Z 1 bis 3 aufgezählten Sorgfaltspflichten kann für die Erfüllung 

dieser Pflichten auf Dritte zurückgegriffen werden. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung die-
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ser Pflichten verbleibt jedoch bei jenem Berufsberechtigten, der auf einen oder mehrere Dritte zurück-
greift. Der Berufsberechtigte hat die erforderlichen Informationen zur Erfüllung der nach § 46 Z 1 bis 3 
normierten Sorgfaltspflichten einzuholen und unter Anwendung angemessener Schritte dafür zu sorgen, 
dass der Dritte auf Ersuchen umgehend Kopien der maßgeblichen Daten hinsichtlich der Feststellung und 
Überprüfung der Identität des Auftraggebers oder des wirtschaftlichen Eigentümers einschließlich Infor-
mationen, soweit verfügbar, die mittels elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung, einschlägiger 
Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG, ABl. L 257 vom 28.08.2014, S. 73, oder mittels anderer regulierter, anerkannter, gebilligter 
oder akzeptierter sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg ein-
geholt wurden, vorlegt. 

(2) Um auf eine Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte zurückgreifen zu können, haben diese 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 1. Sie sind Verpflichtete im Sinne des Art. 2 der Geldwäsche-RL und 
 2. sie unterliegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten sowie einer Aufsicht, die der Geldwä-

sche-RL entsprechen. 
(3) Bei Dritten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, gelten die Voraussetzungen des 

Abs. 2 Z 2 als erfüllt. Dritte mit Sitz in Ländern mit hohem Risiko erfüllen die Voraussetzungen nicht, es 
sei denn, es handelt sich dabei um Zweigstellen oder mehrheitlich im Besitz der Berufsberechtigten be-
findliche Tochterunternehmen, wenn sich diese uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß § 52d halten. 

(4) Den Anforderungen gemäß Abs. 1 und 2 ist bei Anwendung von gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß § 52d entsprochen, wenn 
 1. der Berufsberechtigte Informationen eines Dritten heranzieht, der derselben Gruppe angehört, 
 2. die in dieser Gruppe angewandten Sorgfaltspflichten, Aufbewahrungsvorschriften und Program-

me zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit der Geldwäsche-RL oder 
gleichwertigen Vorschriften in Einklang stehen und 

 3. die effektive Umsetzung der unter Z 2 genannten Anforderungen auf Gruppenebene von der 
Behörde oder einer zuständigen Behörde des Drittlandes beaufsichtigt wird.“ 

15. § 52a Abs. 1 und 2 lautet: 
„(1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwäschemeldestelle von sich aus mittels einer Meldung um-

gehend zu informieren, wenn er bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit Kenntnis davon erhält oder 
den Verdacht hat, dass finanzielle Mittel unabhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tätigkei-
ten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Der Berufsberechtigte hat etwaigen 
Aufforderungen der Geldwäschemeldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte betreffend die Ver-
hinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
umgehend Folge zu leisten. Die Verdachtsmeldung und alle zu leistenden Auskünfte sind in einem geläu-
figen elektronischen Format unter Verwendung der durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, siche-
ren Kommunikationskanäle zu übermitteln. 

(2) Die Geldwäschemeldestelle kann im Rahmen ihrer Aufgaben vom Berufsberechtigten Informati-
onen zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung anfordern, einholen und nutzen, selbst wenn keine vorherige Meldung gemäß Abs. 1 erstat-
tet wurde. Der Berufsberechtigte hat der Geldwäschemeldestelle auf schriftliches Verlangen unmittelbar 
über die durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanäle alle erforderli-
chen Auskünfte zur Verfügung zu stellen.“ 

16. § 52a Abs. 11 lautet: 
„(11) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder ihre Vertreter, die innerhalb 

des Unternehmens des Berufsberechtigten, innerhalb der Gruppe oder gegenüber der Geldwäschemelde-
stelle eine Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 erstatten oder einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung melden, dürfen deswegen weder 
 1. benachteiligt, insbesondere nicht beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maßnahmen der 

Aus- und Weiterbildung, bei der Versetzung oder bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
oder 

 2. nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden, 
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es sei denn, die Meldung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. Dem Arbeitgeber oder einem Dritten 
steht ein Schadenersatzanspruch nur bei einer offenbar unrichtigen Meldung, die der Arbeitnehmer mit 
Schädigungsvorsatz erstattet hat, zu. Die Berechtigung zur Abgabe von Meldungen darf vertraglich nicht 
eingeschränkt werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam.“ 

17. Nach § 52a Abs. 13 wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) Die Geldwäschemeldestelle hat den Berufsberechtigten Zugang zu aktuellen Informationen 

über Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu verschaffen, 
an denen sich verdächtige Transaktionen erkennen lassen. Soweit dies praktikabel ist, hat sie ebenso dafür 
zu sorgen, dass eine zeitgerechte Rückmeldung an den Berufsberechtigten in Bezug auf die Wirksamkeit 
von Verdachtsmeldungen und die daraufhin getroffenen Maßnahmen erfolgt.“ 

18. Dem § 52b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„In Anwendung des Verbots der Informationsweitergabe besteht für personenbezogene Daten kein Zu-
gangsrecht für betroffene Personen.“ 

19. Im § 52b Abs. 3 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ 
ersetzt. 

20. Im § 52b Abs. 4 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ 
ersetzt. 

21. § 52d werden folgende Abs. 5 bis 8 angefügt: 
„(5) Berufsberechtigte, die Teil einer Gruppe sind, haben gruppenweit anzuwendende Strategien und 

Verfahren einzurichten, darunter Datenschutzstrategien sowie Strategien und Verfahren für den Informa-
tionsaustausch innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung. Diese Strategien und Verfahren müssen auf Ebene der Zweigstellen und der mehrheitlich 
im Besitz des oder der Berufsberechtigten befindlichen Tochterunternehmen in EU-Mitgliedstaaten und 
Drittländern wirksam umgesetzt werden. 

(6) Berufsberechtigte mit Niederlassungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben sicherzustellen, 
dass diese Niederlassungen den zur Umsetzung der Geldwäsche-RL verabschiedeten nationalen Rechts-
vorschriften des anderen EU-Mitgliedstaats Folge leisten. 

(7) Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass ihre Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz 
befindliche Tochterunternehmen in Drittländern, in denen die Mindestanforderungen an die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als die Anforderungen nach dem öster-
reichischen Recht, die Anforderungen des österreichischen Rechts, einschließlich in Bezug auf den Da-
tenschutz, anwenden, soweit das Recht des Drittlandes dies zulässt. Zudem haben sie sicherzustellen, dass 
von Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in diesem Drittland 
zusätzliche Maßnahmen angewendet werden, um dem Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung wirksam zu begegnen und die Behörde darüber zu unterrichten. Reichen die zusätzlichen Maßnah-
men nicht aus, hat die Behörde zusätzliche Aufsichtsmaßnahmen zu treffen. Diese Aufsichtsmaßnahmen 
sind, dass die Gruppe in dem Drittland keine Geschäftsbeziehungen eingeht oder diese beendet und keine 
Transaktionen in dem Drittland vornimmt, und nötigenfalls, dass die Gruppe ihre Geschäfte dort einstellt. 

(8) Die Weitergabe von Informationen innerhalb einer Gruppe ist zulässig.“ 

22. Dem § 52e wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Abgabe von Hinweisen über ein Hinweisgebersystem nach Abs. 1 oder 3 gilt nicht als Ver-

letzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der 
Informationsweitergabe und zieht für den Hinweisgeber keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht 
in Fällen, in denen ihm der zugrunde liegende Verstoß gegen die in den §§ 44 bis 52d genannten Pflich-
ten nicht genau bekannt war, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine rechtswidrige Handlung began-
gen wurde.“ 

23. Im § 52f Abs. 1 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ er-
setzt. 

24. Dem § 52f wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Behörde hat jährlich einen Bericht zu veröffentlichen mit Informationen über Maßnahmen 

zur Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern, Verdachtsmeldungen, 
Aufbewahrungs- und Aufzeichnungsverpflichtungen und interne Kontrollen bei den Berufsberechtigten, 
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verhängte Maßnahmen-Sanktionen gemäß § 52j, die Anzahl der erhaltenen Berichte über Verstöße im 
Wege des Hinweisgebersystems gemäß § 52e Abs. 1 sowie die Anzahl und Beschreibung der Maßnah-
men gemäß § 52g.“ 

25. Dem § 52g wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Unterliegt ein gemäß § 52f Abs. 2 der Aufsicht unterliegender Berufsangehöriger aufgrund an-

derer Berufsberechtigungen Präventionspflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung, die den Anforderungen der Geldwäsche-RL entsprechen und deren Einhaltung einer dieser 
Richtlinie entsprechenden Aufsicht einer anderen Behörde unterliegt, sind Ergebnisse von aufsichtsrecht-
lichen Prüfungen dieser Behörden bei der Durchführung von Prüfungen gemäß Abs. 1 Z 1 zu berücksich-
tigen. Unter Berücksichtigung von § 52i Abs. 1 kann von der Fortsetzung einer Prüfung nach Abs. 1 Z 1 
abgesehen werden, sofern diese unter Zugrundelegung des jeweiligen Risikos nicht erforderlich ist.“ 

26. In § 52i Abs. 2 wird folgender Satz am Ende angefügt: 
„Die Behörde hat, wenn sie Informationen von der Geldwäschemeldestelle im Wege der Amtshilfe oder 
des Informationsaustausches erhält, der Geldwäschemeldestelle eine Rückmeldung über die Verwendung 
dieser Informationen und die Ergebnisse der auf Grundlage der bereitgestellten Informationen durchge-
führten Ermittlungen oder Prüfungen zu geben.“ 

27. § 52i Abs. 4 lautet: 
„(4) Zur Durchführung der risikobasierten Aufsicht hat die Behörde durch Verordnung Parameter 

festzulegen. Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten sind verpflichtet, der Behörde die in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Bei der Durchführung der 
Aufsicht auf Basis des risikobasierten Ansatzes sind von Europäischen Aufsichtsbehörden gemäß Art. 48 
Abs. 10 der Geldwäsche-RL veröffentlichten Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht zu beachten.“ 

28. Dem § 52j werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 
„(7) Die Behörde darf ausländischen Ersuchen um Amts- oder Rechtshilfe in Zusammenhang mit 

der Wahrnehmung von Sanktionen oder Maßnahmen entsprechen, wenn gewährleistet ist, dass auch der 
ersuchende Staat einem gleichartigen österreichischen Ersuchen entsprechen würde. Sie darf ausländische 
Behörden um Amts- und Rechtshilfe ersuchen, soweit einem gleichartigen Ersuchen eines anderen Staa-
tes ebenfalls entsprochen werden könnte. 

(8) Hat der Berufsberechtigte für den Verstoß, für den er im Inland bestraft wird, schon im Ausland 
eine Strafe verbüßt, so ist sie auf die im Inland verhängte Strafe anzurechnen.“ 

29. § 61 Abs. 4 lautet: 
„(4) In Angelegenheiten des Abs. 1 bis 3 sind die Bezirksverwaltungsbehörden Strafbehörden.“ 

30. § 63 Abs. 5 2. Satz wird das Wort „Berufsberufsbefugnis“ durch das Wort „Berufsbefugnis“ ersetzt. 
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